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Anwesenheit 
 
Sitzungsort:  Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, Meerbusch-Strümp 
 
Beginn der Sitzung:  17.00 Uhr 
Ende der Sitzung:  18.10 Uhr  
 
 
Anwesend 
sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister Spindler 
 
von der CDU-Fraktion: 
die Ratsfrauen Docktor, Hermanns, Homuth-Kenklies, Joliet-Heising, Körling (bis TOP 20), Kox, Pricken, 
Schoppe, Steinforth und sowie die Ratsherren Becker, Damblon, Hoppe, Jung, Jürgens (bis TOP 20), 
Kunze, Lerch, Pruschek, Rheingans (ab TOP 3), Stüttgen,  van Vreden, Wartchow und Wehrspohn, 
 
von der SPD-Fraktion: 
die Ratsfrauen Niederdellmann, Niederdellmann-Siemes und Pabich sowie die Ratsherren Eimer (ab TOP 
3),  Jüngerkes, Losse, Neuhausen, Schoenauer und Schulz, 
 
von der FDP-Fraktion: 
die Ratsfrauen Fremerey, Schmidt und Wellhausen sowie die Ratsherren Meyer-Ricks, Rettig und 
Dr. Schumacher, 
 
von der Fraktion "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN": 
Ratsfrauen Dr. Schomberg und Stockmann sowie die Ratsherren Dammer, Fliege, Peters und Ruyter,  
 
 
von der Verwaltung: 
Erste Beigeordnete Mielke-Westerlage, 
Beigeordneter Dr. Gerard, 
Bürgermeisterreferentin  StAR'in Scholten 
Service Zentrale Dienste:  StVD Wirtz, StAfrau Heidbreder 
Service Finanzen:   StOVR Fiebig 
Rechnungsprüfungsamt:  StVD Fox 
Fachbereich 1:   VA Bechert 
Fachbereich 6:   VA Gatzlik 
 
 
 
      
 
 
Es fehlen: 
Ratsherren Radmacher, Rennertz, Schotten (CDU), Sandt (SPD) und Kletti (FDP) 
 
 
 
 
Schriftführer 
Jürgen Wirtz 
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I ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
1. Verpflichtung des Ratsherren Pruschek 

 
Bürgermeister Spindler verpflichtet Ratsherrn Pruschek, seine Aufgaben nach bestem Gewissen 
und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und 
seine Pflichten zum Wohle der Einwohner zu erfüllen. 
 

2. Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 

3. Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Be trieb einer Anlage zur Herstellung von 
Zementklinker und Zementen in Krefeld an der Batave rstraße; Stellungnahme der Stadt 
gem. § 4 BImSchG 
 
Ratsherr Jürgens berichtet aus dem Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaf-
ten. 
 
Beschluss:  
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
Meerbusch, im Rahmen der Behördenbeteiligungsverfahren zum Antrag gemäß § 4 BImSchG 
vom 31.03.2008 auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur 
Herstellung von Zementklinker und Zementen auf dem Betriebsgelände in 47809 Krefeld, Bata-
verstraße, die Stellungnahme der Stadt – ggf. ergänzt – wie folgt zu beschließen: 
 
Stellungnahme der Stadt Meerbusch zum Antrag auf Ge nehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Zement klinker und Zementen in Krefeld an 
der Bataverstraße 
 
Landwirtschaft/Freiraum 
Die Stadt Meerbusch bringt grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben vor, da der nach Ge-
bietsänderungsvertrag noch verbliebene Freiraum zwischen den Städten Krefeld und Meerbusch 
erheblich belastet wird. Dieser Raum nördlich der Stadtteile Lank-Latum und Nierst ist von der 
Stadt Meerbusch als Vorrangfläche für die Landwirtschaft vorgesehen. Landwirtschaftliche Be-
triebe aus dem Stadtteil Lank-Latum sind aus dem Stadtteil ausgesiedelt worden, da sie nicht 
mehr mit den städtebaulichen Planungen vereinbar waren. Alternativstandorte sind weder west-
lich des Stadtteils Lank-Latum noch südlich möglich, da diese Flächen dem Landschafts- bzw. 
Naturschutz unterliegen. Weitere Einschränkungen gibt es durch die Wasserschutzzone 2 des 
Wasserwerkes Lank-Latum. Planungsabsicht der Stadt Meerbusch ist es daher, diese Betriebe in 
dem Bereich zwischen der Uerdinger Straße, K 32 und K 9 zwischen den Stadtteilen Lank-Latum 
und Nierst anzusiedeln. Städtebauliche Zielsetzung dabei ist es, die vorhandenen Freiräume zwi-
schen den Stadtteilen Langst-Kierst und Lank-Latum weitgehend zu erhalten und durch die An-
siedlung von landwirtschaftlichen Betrieben im Bereich der nördlichen Stadtgrenze von Krefeld 
gleichzeitig eine optische Abschirmung der Industrieflächen in Duisburg und Krefeld zu erreichen. 
Diese Ziele sind im Rahmen der Flurbereinigung bei der Aufstellung des Landschaftsplanes bes-
tätigt worden. Es ist im  Antrag nicht dargestellt, welche Auswirkungen die Immissionen der bean-
tragten Maßnahmen auf die landwirtschaftliche Produktion haben und welche Wirkungen für emp-
findliche Pflanzenarten bei der Nahrungsmittelproduktion zu erwarten sind. Da zu erwarten ist, 
dass aufgrund der Beeinträchtigung durch das Zementwerk weitere Betriebe nicht bereit sind, in 
diesen Raum umzusiedeln, andererseits keine anderen Bereiche vorhanden sind, die für die Aus-
siedlung geeignet sind, werden die städtebaulichen Absichten und Möglichkeiten der Stadt Meer-
busch, weitere landwirtschaftliche Betriebe auszusiedeln, verhindert. 
Bei Realisierung des Zementwerkes ist mit einer erheblichen Einschränkung der Freiraum- und 
Erholungsqualität v. a. der Bürger in den Stadtteilen Nierst, Langst-Kierst und Lank-Latum durch 
die Beeinträchtigung des nördlichen Landschaftsbildes zu rechnen. Die beschriebene Anlagendi-
mensionierung mit einem 113 m hohen Kamin hat zwar nach Aussage des beiliegenden Gutach-
tens keine negativen Auswirkungen auf Landschaftsbild/Naturschutzgebiet/Erholung. Unter Be-
rücksichtigung der Fernwirkung vom Stadtgebiet Meerbusch aus wird jedoch – unter Anerken-
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nung, dass sich das Vorhaben in einem kleinräumig umgrenzten vorbelasteten Gebiet befindet – 
eine Prüfung und Ergänzung der Studie als notwendig angesehen. 
 
Vorbelastung 
Der Bereich wird zusätzlich durch die geplanten Vorhaben Kraftwerk Düsseldorf-Lausward, Kraft-
werk Krefeld-Uerdingen und die Kokerei HKM Duisburg belastet. Im Genehmigungsverfahren sind 
diese Vorhaben zu berücksichtigen. Gerade im Hinblick auf die Luftreinhaltepläne für den Krefel-
der Hafen und Duisburg kann hier nicht von einer 3%-Irrelevanzklausel ausgegangen werden. Im 
Rahmen der Luftreinhalteplanung für das Belastungsgebiet Ruhrgebiet-West sind in den 1980er-
Jahren erhebliche Erfolge durch eine konsequente Vorgehensweise erzielt worden, die jetzt in 
3%-Schritten wieder aufgegeben wird.  
 
Mit der Ansiedlung im schon stark vorbelasteten Standort im Krefelder Hafen wird die Belas-
tungssituation zu Lasten der Bevölkerung verschärft. Dies auch vor dem Hintergrund, dass dies 
nicht die einzige Anlage bleiben muss, deren Immissionen gemäß Ziffer 4.2.2 TA Luft weniger als 
3% des Grenzwertes für Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit ausmachen. 
 
Die über der TA Luft stehenden Luftreinhalterichtlinien der EU sehen zwar für NO2 aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes den 40 µg Jahresgrenzwert vor, eine 3%-Ausnahmeregelung kennt das 
EU-Recht aber nicht. Das EU-Recht definiert allein den eindeutigen Grenzwert, der ab 2010 nicht 
überschritten werden darf. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat deshalb bereits im 
Umweltgutachten 2004 die Änderung dieser 3%-Regelung eingefordert. Aufgrund der besonderen 
Situation wird eine Erfassung der Vorbelastung, aber zumindest eine Absenkung der Irrelevanz-
klausel auf 1% gefordert. Ziel muss es sein, in einem der am dichtesten besiedelten Ballungs-
räume Europas die Luftqualität zu optimieren. 
 
Grundsätzlich ist vorab anzumerken, dass es sich beim geplanten Zementwerk um eine besonde-
re Art einer Müllverbrennungsanlage handelt, bei der zwar ein ökologischer positiver Verbren-
nungseffekt bei bestimmten Stoffen durch die hohen Temperaturen im Drehrohrofen anerkannt 
wird, jedoch auch nicht zu ignorierende umweltpolitische Probleme aufgeworfen werden. Die der-
zeitig anzutreffende Genehmigungspraxis derartiger Anlagen und der dabei entstehende Zu-
wachs von Müllverbrennung (Mülltourismus) – selbst beim Einsatz moderner Technologie – führt 
zwangsweise zu deutlich steigender Luftbelastung mit Schadstoffen über den „eigenen“ Abfall 
hinaus. 
 
Verkehrsbelastung 
Schon jetzt erhebt die Stadt Meerbusch erhebliche Bedenken gegen die vorgesehene verkehrli-
che Erschließung der Anlage, da das vorhandene Straßennetz für die komplette Erschließung 
nicht ausreichend ist. Verkehrliche Probleme, die z.B. daraus entstehen könnten, dass der ge-
samte Verkehr auf die Straße verlagert wird, werden daher nicht durch Straßenplanungen im Be-
reich der Stadt Meerbusch gelöst werden können. 
 
Gebietsänderungsvertrag 
Der Anlagestandort widerspricht dem mit Verfügung vom 20.07.1979 durch den Regierungspräsi-
denten Düsseldorf genehmigten Gebietsänderungsvertrag zwischen den Städten Krefeld und 
Meerbusch. Ein Gebietsänderungsvertrag hat aufgrund der Gemeindeordnung NRW, jetzt 
§ 19 und 20 GO NRW, konstitutive Wirkung für alle, der Ausspruch der Änderung begründet 
Rechte und Pflichten der Beteiligten. Schon aus diesem Grunde ist die Planung an dem vorgese-
henen Standort unzulässig und verletzt die Stadt in eigenen Rechten. Aufgrund der konstitutiven 
Wirkung des Gebietsänderungsvertrages muss auch die Genehmigungsbehörde dessen Einhal-
tung bei der Genehmigung prüfen. 
Auch die nachstehend vorgebrachten Bedenken bezüglich der Sicherheit und die fehlenden Un-
tersuchungen sowie gegen den nicht eingehaltenen Stand der Technik betreffen die Stadt Meer-
busch in eigenen Rechten; sowohl im Bereich der durch die Selbstverwaltungsgarantie gewähr-
leisteten Gebiets-, Planungs- und Ordnungshoheit in ihrem Stadtgebiet als auch in ihren einfach-
gesetzlichen Rechtspositionen aus Eigentum wird die Stadt Meerbusch durch die beantrage An-
lage betroffen und rechtswidrig beeinträchtigt. Die entsprechenden Vorschriften des Bundesim-
missionsschutzgesetzes, die diese Anforderungen festlegen, dienen gerade auch dem Schutz der 
Nachbarn und der Nachbargemeinde. Die Stadt, die Grundeigentümerin zahlreicher Flächen ist, 
wird durch die Ermittlungsdefizite im Verfahren, insbesondere bei Störfall durch Immissionen der 
Anlage, insoweit auch unzumutbar in Anspruch genommen.  
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In § 6 des Gebietsänderungsvertrages wurden folgende Vereinbarungen aufgenommen: 
„(1) Die Stadt Krefeld wird in dem Bereich zwischen B 222 und Rhein nördlich der geplanten 
B 228 N, gerechnet von deren nördlichem Böschungsfuß, 
a) eine Fläche bis zum Abstand von 40 m als Grünfläche mit einem Gebot zur Anpflanzung 
von Bäumen und Sträuchern festsetzen und die Anlegung und Unterhaltung der Anpflanzung si-
cherstellen, 
b) die darüber hinausgehende Fläche bis zur geplanten K 9 N in der Trasse des Satzungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan Nr. 368 vom 17.11.1977, mindestens aber bis zu einem Abstand 
von 100 m, gerechnet vom nördlichen Böschungsfuß der B 288 N, als GE-Gebiet festsetzen. 
 (2) Die Stadt Krefeld wird in einem Bereich von 500 m nördlich der geplanten B 288 N keine 
Betriebe zulassen, die unzumutbare Immissionen verursachen.“ 
 
Ziel des Gebietsänderungsvertrages war es, die Nutzung im Hafengebiet der Stadt Krefeld über 
die Möglichkeiten des Bundesbaugesetzes hinaus einzuschränken. Diese Zielsetzung wird aus 
der Formulierung der Beratungsvorlage zur Sitzung des Planungsausschusses am 
18. Januar 1978 deutlich: 
Es war beabsichtigt, die gewerbliche Baufläche in Krefeld entsprechend der zulässigen Nutzung 
zu gliedern. Da zu diesem Zeitpunkt die Gliederungsmöglichkeiten nach der Baunutzungsverord-
nung im Bebauungsplan noch nicht möglich waren, und zum anderen für diesen Bereich noch 
kein Bebauungsplan aufgestellt war, wurde das Instrumentarium einer Gliederung im Gebietsän-
derungsvertrag genutzt, um die Planungsfreiräume der Stadt auf ihrem Gebiet vertraglich zu ga-
rantieren und kommunalrechtlich normativ abzusichern, und zwar unabhängig von einem sich aus 
den sonstigen Rechtsvorschriften ergebenden Standard. Ziel dieser Gliederung war es, stark 
emittierende Betriebe nur in einem Bereich anzusiedeln, der weiter von der Stadtgrenze entfernt 
war. Der Gebietsänderungsvertrag ist mit dieser Formulierung genehmigt worden. Aufgrund der 
Einstufung in der später erlassenen sog. Abstandsliste ist dieser Betrieb als einer anzusehen, der 
unzumutbare Emissionen im Sinne des Gebietsänderungsvertrages verursacht. Dies wird im Wei-
teren durch die Bedenken hinsichtlich des Normalbetriebes sowie des Betriebes bei Betriebsstö-
rungen und im Störfall noch weiter dargelegt werden. 
 
In den textlichen Festsetzungen, die in dem am 30. Juni 1972 in Kraft getretenen Bebauungsplan 
Nr. 228, „Hafen- und Industrieerweiterung“ der Stadt Krefeld beschlossen wurden, sind in den In-
dustriegebieten östlich und südlich der Hentrich- und Fegeteschstraße ausdrücklich nur emissi-
onsschwache Betriebe zulässig. Im Vergleich mit dem § 6 Abs. 2 des Gebietsänderungsvertrages 
– nach dem im Bereich von 500 m nördlich der gemeinsamen Stadtgrenze keine Betriebe zuläs-
sig sind, die unzumutbare Immissionen verursachen – wird die Intention des Vertrages deutlich: 
Die Unzumutbarkeitsgrenze definierte Betriebe, die einen Mindestabstand von 500 m im Sinne 
des heutigen Abstandserlasses und seiner Abstandsliste nicht einhalten. 
Da es sich darüber hinaus südlich und südöstlich der Stadtgrenze Krefeld-Meerbusch um ein 
landwirtschaftliches Vorranggebiet, das durch Flurbereinigung neugeordnet wurde, sowie Frei-
raum für die täglich Naherholung, insbesondere der Lanker und Nierster Bürgerinnen und Bürger 
handelt, sind die Abstandsflächen auf Krefelder Stadtgebiet nachzuweisen. Des Weiteren sind die 
Flächen auf Meerbuscher Stadtgebiet im Regionalplan als regionaler Grünzug und Landschafts-
schutzgebiet dargestellt. 
 
Somit sind Betriebe der Abstandsklassen I bis IV der Abstandliste des Abstandserlasses, v.a. in-
dustrielle Großbetriebe, im beschriebenen 500 m-Bereich unzulässig. Die damalige nachbar-
schaftliche Intention des Gebietsänderungsvertrages lässt dabei keinen Interpretationsspielraum. 
Um einen emissionsschwachen Betrieb handelt es sich jedenfalls nicht. 
 
Sowohl im Runderlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 
21.3.1990 („Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung – Abstandserlass“) als auch im gemeinsamen Runderlass des Ministeriums 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie, des Ministeriums für Bauen 
und Wohnen und des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr vom 22.09.1994 („Anpas-
sung und Aktualisierung bestehender Erlasse für den Bereich des Immissionsschutzes und der 
Anlagensicherheit“) ist die Anlage in den Abstandslisten 1990 und 1994 unter den laufenden 
Nummern 25 und 36 in die Abstandsklasse III mit einem notwendigen Abstand von 700 m einzu-
ordnen. 



6 
 

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 2.4.1998 
(„Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bau-
leitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände – Abstandserlass“) 
führt derartige Anlagen in der Abstandsliste 1998 unter der laufenden Nummer 24 bei gleichem 
Abstandserfordernis. 
Gemäß des heute gültigen Runderlasses des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 („Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbe-
gebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissions-
schutz bedeutsame Abstände – Abstandserlass“) ist die Anlage der laufenden Nummer 25 der 
Abstandsliste 2007 zuzuordnen, ebenfalls Abstandsklasse III mit mindestens 700 m Abstand.  
In der Anlage 2 zum Runderlass vom 6.6.2007 / Anhang 2 der Abstandsliste sind „sonstige Feue-
rungsanlagen“, in den Sekundärbrennstoffe eingesetzt werden, explizit nicht in die Abstandsliste 
aufgenommen worden. Daher ist nicht auszuschließen, dass sogar noch ein größerer Abstand als 
700 m erforderlich wird. 
 
Durch die Einordnung in die zunächst angenommene Abstandsklasse III wird deutlich, welche 
Bedeutung ein Zementwerk für die kommunale Planung hat. In der Abstandsliste von 1982 wurde 
unter der laufenden Nummer 34 noch ein Abstand von 800 m zu Müllverbrennungsanlagen für 
Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle über 6 t pro Stunde Durchsatz gefordert. Bei diesem Ab-
stand wurde davon ausgegangen, dass die Anlage sowohl auf dem Gebiet der Luftreinhaltung als 
auch der Lärmminderung dem Stand der Technik entspricht. 
Die Verminderung des Schutzabstandes von lediglich 100 m dürfte dem technischen Fortschritt in 
der Luftreinhaltung und Lärmminderung zu erklären sein.  
Die einzuhaltenden Abstände liegen teilweise auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch. Dies wider-
spricht dem Gebietsänderungsvertrag und damit insbesondere auch § 6 BImSchG, da es sich bei 
dem Vertrag um eine öffentlich-rechtliche Vorschrift handelt. 
 
Landesplanung 
Durch die weitere Ansiedlung von Verbrennungsanlagen wird die Landesplanung unterlaufen. 
Entsprechend der Aussagen im Regionalplan für den Regierungsbezirkes Düsseldorf - GEP 99 - 
ist die Ausstattung mit Anlagen für die Abfallbeseitigung bereits erfüllt. Unter dem Deckmantel ei-
nes allgemeinen Industriebetriebes wird mit der Ansiedlung dieser Ersatzbrennstoffanlage dem 
Inhalt des Regionalplanes widersprochen, der im Hafengebiet keinen „Bereich für Abfallbehand-
lungsanlagen“ innerhalb des „GIB“ festlegt. 
 
Der Antragsteller für das Ersatzbrennstoff-Zementwerk versucht, bei der Genehmigung dieser 
Mitverbrennungsanlage das Abfallrecht weitgehend aus dem Genehmigungsverfahren auszu-
klammern. Somit kommt es nicht auf die Vereinbarkeit der Anlage mit dem jeweiligen Abfallwirt-
schaftsplan des Landes an, da dieser nicht auf private Verwertungsanlagen anwendbar ist. Schon 
die vorgesehene Verwendung von 90% des Brennstoffbedarfes durch Sekundärbrennstoffe ist ein 
eindeutiges Indiz, dass hier – aufgrund des hohen Anteils am Brennstoffgesamtanteil – die Müll-
verbrennung im Vordergrund steht. 
 
Mit der Ansiedlung dieser neuen “Mitverbrennungsanlage“ wird ein negativer Effekt ausgelöst und 
die Abfallströme (Plastik/Gummi/etc.) weg von der stofflichen Verwertung hinein in die Öfen for-
ciert. Das Recycling von Rohstoffen dürfte sich dann in Zukunft überwiegend auf die thermische 
Verwertung (Verbrennung) konzentrieren und einen sinnvolleren und nachhaltigeren Umgang 
unwirtschaftlich machen. 
 
Darüber hinaus bildet die TA Luft insoweit keine hinreichende Grundlage für die erforderliche Ab-
wägung zwischen dem Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht und die grundgesetzlich geschützte 
Planungshoheit der Gemeinde Meerbusch bzw. in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit 
durch die Überschreitung des gesundheitsbezogenen Grenzwertes einerseits und dem wirtschaft-
lichen Interesse des Anlagenbetreibers auf der anderen Seite vor. Die 3%-Ausnahmeregelung 
enthält einen reinen Auslegungs-Automatismus zu Gunsten des Antragstellers. Hierbei würde 
auch die Bedeutung des Vorsorgegrundsatzes im Immissionsschutz und die ebenfalls gesetzliche 
Abstimmungspflicht zwischen den Gebietskörperschaften verkannt, zumal diese gerade auf ihrem 
Gebiet an die Bestimmungen der § 1 ff BauGB aber auch den Trennungsgrundsatz unverträgli-
cher Nutzungen gebunden sind.  
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Stäube 
Gemäß der 17. BImSchV ist eine Konzentration von 20mg/m3 zulässig. Aufgrund der hohen Vor-
belastung des Gebietes wird eine schärfere Emissionsbegrenzung von mindestens 10 mg/m3 ge-
fordert. 
 
Gasförmige Emissionen 
Hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte für SO2, NOx, Gesamt-C und Kohlenmonoxid werden Aus-
nahmen aufgrund der Einsatzstoffe (z.B. Kalkstein) beantragt (Anhang II Nrn. 1.1. bis 1.3 der 
17. BImSchV). Der beantragte Tagesmittelwert für Stickstoffoxide von 500 mg/m3 bei dem geplan-
ten Anteil mitverbrannter Abfälle an der Feuerungswärmeleistung > 60 % soll durch den Einsatz 
von ökologisch besserer SCR-Technologie (selektive katalytische Reduktion) auf mindestens 
300 mg/m3 Nox begrenzt werden. 
 
Inversionswetterlagen 
Für Inversionslagen  ist eine gesonderte Ausbreitungsrechnung vorzulegen, da es nach den hier 
vorliegenden Erkenntnissen gerade bei Inversionswetterlagen eine große Wahrscheinlichkeit von 
Nordwind- und Schwachwindphasen gibt. Gutachterlich ist darzustellen, welche Auswirkungen 
dies auf die benachbarten Wohngebiete im Bereiche der Stadt Meerbusch hat. 
 
Reifenlager 
Bedenken werden gegen das Reifenlager erhoben. Es handelt sich hier um ein erhebliches Ge-
fährdungspotential, das im Brandfall die Bevölkerung in der Stadt Meerbusch gefährdet. In dem 
Reifenlager können bei einer Kapazität von 120 Tonnen ca. 17.000 Reifen gelagert werden. In 
dem Antrag ist nicht ausgeführt, welche Vorsorgemaßnahmen gegen die Entstehung von Brän-
den getroffen werden und welche betrieblichen Vorkehrungen vorgesehen sind, um einen Brand 
bereits in der Anfangsphase bekämpfen zu können. Nur in dieser Phase kann die Entstehung ei-
nes Großbrandes mit den entsprechenden Folgen verhindert werden.  
 
Berücksichtigung der benachbarten Anlage der Firma Air Liquide 
Die Stadt Meerbusch bringt Bedenken vor, da nicht dargestellt ist, wie bei einem Störfall im Be-
reich der Firma Air Liquide das Zementwerk in der dann notwendigen kurzen Zeit seinen Betrieb 
herunterfahren kann. Es hat in der Vergangenheit einen Störfall gegeben, bei dem es notwendig 
war, innerhalb von wenigen Stunden einen 1000 m-Radius um die Firma Air Liquide zu evakuie-
ren. 
 
Informationen der Öffentlichkeit 
Im Sinne der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung in Meerbusch wird ein verdichtetes Mess- und 
Überwachungsprogramm für die Anlage gefordert. Das Datenmaterial muss der Öffentlichkeit be-
kannt gemacht und detailliert erklärt werden. Die Messergebnisse aus Betriebsstörungen und 
Störfällen sind der Stadt Meerbusch unaufgefordert zu übersenden, um eine Beeinträchtigung ih-
rer Rechte als Grundstückseigentümer rechtzeitig geltend zu machen. Wenn die Anlage an einem 
fernen Überwachungssystem angeschlossen wird, fordert die Stadt Meerbusch, dass die Daten – 
über die Rechte des Umweltinformationsgesetzes hinaus – zugänglich gemacht werden. 
 
Darüber hinaus stellt die Stadt klar, dass die Stellungnahme zu diesem Antrag nur vorläufig sein 
kann und darüber hinaus nicht erschöpfend ist. Aus diesem Grunde behält sich die Stadt Meer-
busch eine Ergänzung der heutigen Stellungnahme sowie eine Rückabwicklung des Gebietsän-
derungsvertrages vor.  
Dies gilt insbesondere, wenn sich aus der Stellungnahme der Stadt Krefeld ergeben sollte, dass  
diese – entgegen dem geltenden Vertrag und dem abgestimmten Planungsrecht – keine Beden-
ken gegen die Anlage vorbringt. 
 
Im gemeindenachbarlichen Zusammenhang, in Verbindung mit § 2 und § 36 BauGB sowie den 
Zielsetzungen des Gebietsänderungsvertrages und der bestehenden Bauleitplanung kann die 
Stadt Meerbusch auch aus den sie schützenden Klauseln und Festsetzungen verlangen, dass die 
Anlage nicht und auch nicht nach dem bereits bestehenden Bebauungsplan genehmigt wird. Die 
Stadt Krefeld  muss auch das Einvernehmen als Gemeinde nach § 36 BauGB natürlich insoweit 
verweigern, als eine Genehmigung unter Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung vom beste-
henden Bebauungsplan beabsichtigt sein sollte. Dies ist von der Genehmigungsbehörde auch 
von Amtswegen aufgrund der konstitutiven Wirkung einer im gesetzlichen Verfahren bestätigten 
Gebietsänderung zu berücksichtigen. 
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Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt Meerbusch lehnt das im Hafengebiet geplante Zementwerk mit integrierter 
Sondermüllverbrennung entschieden ab. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 
 

4. Bebauungsplan Nr. 292, Meerbusch-Büderich, Laach er Weg / Lötterfelder Straße; Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauG B 
 
Ratsherr Jürgens berichtet aus dem Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaf-
ten. 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung, die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 292, Meerbusch-Büderich, Laacher Weg / Lötterfelder Straße. Der Bebauungsplan wird ge-
mäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt, ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 (4) BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt 
 

im Norden von der Südgrenze des Stinkesbaches und der Niederdonker Straße 
im Westen von der Westgrenze der Lötterfelder Straße  
im Süden von der Nordgrenze des Laacher Weges 
im Osten von der Westgrenze des Flurstücks Nr. 658, Flur 35 der Gemarkung Büderich 
 

und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
32 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
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5. Bebauungsplan Nr. 293, Meerbusch-Osterath, Giese nend; Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
(1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
 
Ratsherr Jürgens berichtet aus dem Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaf-
ten. 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 293, 
Meerbusch-Osterath, Giesenend. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im beschleunig-
ten Verfahren aufgestellt, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt im 
- Westen teilweise von der Westgrenze des Giesenender Kirchweges und den Westgrenzen der 

Flurstücke 341 und 343 der Flur 15 der Gemarkung Osterath einschließlich des im Südwesten 
angrenzenden Klasenhofes mit seiner nördlichen und westlichen Begrenzung (Teilbereich des 
Flurstückes 345 der Flur 15 der Gemarkung Osterath) 

- Süden von der Nordgrenze der Straße Giesenend 
- Osten von der Westgrenze der Kaarster Straße (L 154) 
- Norden von den Nordgrenzen der Flurstücke 188, 718, 702 und 468 der Flur 6 der Gemarkung 

Osterath 
und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
32 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
 

6. Bebauungsplan Nr. 229, Meerbusch-Büderich, Wohng ebiet Lörick und 51. Änderung des 
Flächennutzungsplanes; Aufhebung der Aufstellungsbe schlüsse 
 
Ratsherr Jürgens berichtet aus dem Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaf-
ten. 
 
Beschluss:  
 
1. Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den  

Bebauungsplan Nr. 229 vom 27. Mai 1993. 
2. Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für die 

51. Änderung des Flächennutzungsplanes, Büderich, Wohngebiet Lörick vom 
16. Dezember 1991. 

 
Die räumlichen Geltungsbereiche dieser Bauleitpläne sind im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
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Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

7. Bebauungsplan Nr. 237, Meerbusch-Bösinghoven, sü dlich der Bösinghovener Straße; Auf-
hebung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Ratsherr Jürgens berichtet aus dem Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaf-
ten. 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 237 vom 27. September 1994 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
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8. Konjunkturpaket II 

 
Beschluss:  
 
1.  Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt die Umsetzung der genannten Maßnahmenliste für 

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II. 
 
2.  Der Rat der Stadt Meerbusch stimmt der außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung in Hö-

he von 1.745.000 € bei dem Produkt technisches Gebäudemanagement zu. Die Deckung er-
folgt aus Mehreinnahmen aus dem Konjunkturpaket II. 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

9. V. Änderung der Zuständigkeitsordnung und Änderu ng der Vergabeordnung (BGO 10-08) 
 
Beschluss:  
 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte V. Änderung der Zuständigkeitsordnung. 
 
Er stimmt ferner dem Vorhaben des Bürgermeisters zu, zur Beschleunigung von Investitionen be-
fristet bis zum 31.12.2010 die Wertgrenzen im Zusammenhang mit Vergaben im Bereich der VOB 
bei freihändigen Vergaben auf 50.000 € brutto und bei beschränkten Ausschreibungen auf 
500.000 € brutto zu erhöhen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

10. Wiederwahl der stellvertretenden Schiedsperson für den Bezirk Meerbusch 1 
 
Beschluss:  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die bisherige stellvertretende Schiedsper-
son für den Bezirk Meerbusch 1, Herrn Axel Sadzik, Düsseldorfer Str. 142, 40667 Meerbusch, für 
weitere fünf Jahre wiederzuwählen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
40 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen 
 

11. Schokoticket; Erhöhung der Eigenanteile 
 
Ratsfrau Kox berichtet aus dem Ausschuss für Schule und Sport. 
 
Beschluss:  
 
Der Rat beschließt wie folgt: 
 
1. Es wird ein Eigenanteil zu den Schülerfahrtkosten gem. § 97 Schulgesetz erhoben. 
2. Der Eigenanteil wird auf 11,20 € für das erste anspruchsberechtigte Kind festgesetzt. 
3. Der Eigenanteil für das zweite anspruchsberechtigte Kind wird unverändert auf 6,00 € festge-

setzt. 
4. Der Eigenanteil wird für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung (Leis-

tungen nach SGB XII) nicht erhoben. 
5. Der Eigenanteil für Empfänger von Arbeitslosengeld II (Leistungen nach SGB II) wird auf An-

trag von der Stadt übernommen. 
6. Der Eigenanteil für Kinder von Asylbewerbern wird nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf 

Antrag von der Stadt übernommen. 
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7. Der Rat beschließt, dass der Vertrag mit der Rheinbahn entsprechend geändert wird und be-
auftragt die Verwaltung mit der Durchführung. 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

12. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuc hung von Erdwärme zu gewerblichen Zwe-
cken gemäß §§ 6 ff Bundesberggesetz 
 
Beschluss:  
 
1. Zuständigkeit des Rates 
 
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 1 (2) der Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner 
Ausschüsse, die Entscheidung über die Stellungnahme der Stadt an sich zu ziehen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 
Beschluss:  
 
2. Stellungnahme der Stadt 
 
Der Rat der Stadt beschließt, folgende Stellungnahme abzugeben:   
 
Die Stadt Meerbusch regt an, den Bereich in der Stadt Meerbusch, der nur im Randbereich des 
Aufsuchfeldes liegt, aus dem Suchfeld herauszunehmen, da nicht erkennbar ist, warum das Feld 
die angesprochene Größenordnung haben muss.  
 
Für die möglichen Folgen einer aufgrund der Standortsuche beantragten Tiefbohrung  fordert die 
Stadt Meerbusch schon jetzt die Vorlage einer Risikoabschätzung und ein Beweissicherungsver-
fahren, um mögliche Schadenersatzansprüche geltend machen zu können.  
 
Die Stadt Meerbusch bittet um Beteiligung am weiteren Verfahren, um Beeinträchtigungen der 
Bevölkerung durch Bohrarbeiten und weitere Folgen rechtzeitig erkennen zu können.   
 
Abstimmungsergebnis:  
 
38 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen 
 

13. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenha lten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der beigefügten Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

14. Aufstellung der Nebentätigkeiten 
 
Der Rat nimmt die Information zu Kenntnis. 
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15. Antrag der Fraktionen SPD, FDP und Bündnis 90/D ie Grünen auf Verabschiedung einer 
Resolution „Gemeinsamer Wahltermin für die allgemei nen Kommunalwahlen und die Bun-
destagswahl 2009“ 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Rat der Stadt Meerbusch fordert die Landesregierung auf, den Termin der Kommunalwahl 
2009 mit dem Termin für die Bundestagswahl am 27. September zusammenzulegen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
21 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 

16. Antrag der CDU-Fraktion vom 17. März 2009 auf A usschussumbesetzung 
 
Beschluss:  
 
Der Rat der Stadt beschließt folgende Ausschussumbesetzungen: 
 
Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften 
 
Ordentliches Mitglied streiche Lutz Lienenkämper setze Tobias Pruschek 
 
Vertreter streiche Pruschek 
 
Die Vertreter 9 - 24 werden zu Vertreter 8 - 23. 
 
Haupt- und Finanzausschuss 
 
Vertreter streiche Lutz Lienenkämper setze Tobias Pruschek  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
einstimmig 
 

17. Anfragen 
 
Es liegen keine Anfragen vor. 
 

18. Bericht der Verwaltung  
 
Es erfolgt keine Berichterstattung. 
 

19. Termin der nächsten Sitzung 
 
Die nächste Sitzung des Rates findet am 14. Mai 2009 statt. 
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20. Verschiedenes 
20.1 Bäderwelt 

 
Ratsherr Dr. Schumacher erkundigt sich nach dem Sachstand. Bürgermeister Spindler teilt mit, 
dass der Investor nach wie vor an einer Realisierung interessiert sei. Derzeit würden Gespräche 
mit der Bezirksregierung und der Stadt Krefeld geführt, mit dem Ziel zu prüfen, wie Planungsrecht 
zu erreichen sei. 

 
 
Meerbusch, den  27. März 2009  
 
 
 
 
Dieter Spindler Jürgen Wirtz 
Bürgermeister Schriftführer 
 
 
  


